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Jugendhilfeausschuss am 27.06.2018 

 
Überarbeitung der Richtlinien zur Förderung von Kindern in Kindertagespflege 
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Richtlinien zur Förderung von Kindern  
in Kindertagespflege  

gemäß §§ 23, 24 SGB VIII 

Begründung 

Allgemeines 
Die Förderung im Rahmen der Kindertagespflege um-
fasst:  

 die Vermittlung des Kindes zu einer geeigneten 
Tagespflegeperson, sofern diese nicht bereits von 
den Erziehungsberechtigten vorgeschlagen wird,  

 deren fachliche Beratung, Begleitung und weitere 
Qualifizierung,  

 die Gewährung einer finanziellen Förderung an die 
Tagespflegeperson und  

 die Erhebung eines Kostenbeitrags von den Erzie-
hungsberechtigten, die mit dem vermittelten Kind 
zusammenleben.  

 
Die Beratung der Erziehungsberechtigten und Ver-
mittlung der qualifizierten Tagespflegepersonen er-
folgt durch die dafür zuständigen Fachberatungsstel-
len Kindertagespflege des Fachbereiches Kinder, Ju-
gend und Schule der Stadt Sankt Augustin in Koope-
ration mit dem Sozialdienst katholischer Frauen e. V. 
Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis.  
Die Anlage „Qualitätskonzept Kindertagespflege“ ist 
Bestandteil dieser Richtlinie. 

Allgemeines 
Die Förderung im Rahmen der Kindertagespflege um-
fasst:  

 die Vermittlung des Kindes zu einer geeigneten Ta-
gespflegeperson, sofern diese nicht bereits von den 
Erziehungsberechtigten vorgeschlagen wird,  

 deren fachliche Beratung, Begleitung und weitere 
Qualifizierung,  

 die Gewährung einer finanziellen Förderung an die 
Tagespflegeperson und  

 die Erhebung eines Kostenbeitrags von den Erzie-
hungsberechtigten, die mit dem vermittelten Kind 
zusammenleben.  

 
Die Beratung der Erziehungsberechtigten und Vermitt-
lung der qualifizierten Tagespflegepersonen erfolgt 
durch die dafür zuständigen Fachberatungsstellen Kin-
dertagespflege des Fachbereiches Kinder, Jugend und 
Schule der Stadt Sankt Augustin in Kooperation mit 
dem Sozialdienst katholischer Frauen e. V. Bonn und 
dem Rhein-Sieg-Kreis.  
Die Anlage „Qualitätskonzept Kindertagespflege“ ist 
Bestandteil dieser Richtlinie.  

 

1. Fördervoraussetzungen 
Die Gewährung einer finanziellen Förderung er-
halten Erziehungsberechtigte, bei denen das 
Kind lebt und die ihren Wohnsitz im Zuständig-
keitsbereich der Stadt Sankt Augustin haben. 
Lebt das Kind nur mit einem Erziehungsberech-
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tigten zusammen, so tritt diese Person an die 
Stelle der Erziehungsberechtigten.  
1.1 Die Mindestbetreuungszeit in Kindertages-

pflege umfasst 15 Stunden pro Woche. Die 
Förderung soll in der Regel länger als drei 
Monate in Anspruch genommen werden. Sie 
ist auf maximal 48 Stunden pro Woche be-
grenzt.  
Sofern die Betreuungszeiten weniger als 
15 Stunden wöchentlich und/oder weniger 
als drei Monate umfassen, ist über die Ge-
währung einer finanziellen Förderung im be-
sonders begründeten Einzelfall zu entschei-
den.  

1.2 Ein Kind, das das erste Lebensjahr noch 
nicht vollendet hat, wird in Kindertagespfle-
ge gefördert, wenn  
1.2.1 diese Leistung für seine Entwick-

lung zu einer eigenverantwortli-
chen und gemeinschaftsfähigen 
Persönlichkeit geboten ist oder  

1.2.2 die Erziehungsberechtigten  
einer Erwerbstätigkeit nachge-

hen, eine Erwerbstätigkeit auf-
nehmen oder Arbeit suchend 
sind,  

sich in einer beruflichen Bil-
dungsmaßnahme, in der 
Schulausbildung oder Hoch-
schulausbildung befinden oder  

Leistungen zur Eingliederung 
in Arbeit im Sinne des Zweiten 
Sozialgesetzbuches (SGB II) 
erhalten.  

Der Betreuungsbedarf der in Ziffer 1.2.1 und 
1.2.2 genannten Kriterien ist grundsätzlich 
nachzuweisen. 

1.3 Für Kinder ab Vollendung des ersten Le-
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bensjahres bis zur Vollendung des dritten 
Lebensjahres besteht ein Rechtsanspruch 
auf einen Betreuungsplatz, der mit einer wö-
chentlichen Betreuungszeit bis 35 Stunden, 
unabhängig vom Vorliegen der in Ziffer 1.2 
genannten Bedarfskriterien, abgegolten ist. 
Besteht darüber hinaus ein zusätzlicher in-
dividueller Betreuungsbedarf, ist dieser nach 
Maßgabe der Ziffer 1.2 nachzuweisen.  

1.4 Für Kinder, die bereits das dritte Lebensjahr 
vollendet haben, ist zunächst die Aufnahme 
in eine Kindertageseinrichtung geltend zu 
machen. Sollte eine Aufnahme des Kindes 
in einer von den Erziehungsberechtigen 
ausgewählten Kindertageseinrichtungen 
nicht möglich sein, kann auf Nachweis die 
Förderung auch über das dritte Lebensjahr 
hinaus gewährt werden. In diesen Fällen 
wird die finanzielle Förderung bis zum Be-
ginn des neuen Kindergartenjahres gewährt.  

1.5 Eine finanzielle Förderung in Kindertages-
pflege für Grundschulkinder kommt aus-
nahmsweise nur dann in Betracht, wenn die 
Aufnahme in schulische Ganztagsangebote 
nicht möglich ist. In diesem Fall kann eine 
Förderung bis zum Beginn des neuen Schul-
jahres gewährt werden. Voraussetzung hier-
für ist der Nachweis, dass das Kind zum be-
antragten Zeitpunkt nicht berücksichtigt 
werden konnte. Zur Feststellung des Be-
darfs werden insbesondere die in Ziffer 1.2.2 
genannten Kriterien herangezogen. Danach 
ist die Aufnahme in schulische Ganztagsan-
gebote für das neue Schuljahr erneut zu be-
antragen.  

1.6 Für Kinder, die ergänzend zum Besuch ei-
ner Kindertageseinrichtung oder einer Offe-
nen Ganztagsschule eine Betreuung in 

bensjahres bis zur Vollendung des dritten 
Lebensjahres besteht ein Rechtsanspruch 
auf einen Betreuungsplatz, der mit einer wö-
chentlichen Betreuungszeit bis 35 Stunden, 
unabhängig vom Vorliegen der in Ziffer 1.2 
genannten Bedarfskriterien, abgegolten ist. 
Besteht darüber hinaus ein zusätzlicher indi-
vidueller Betreuungsbedarf, ist dieser nach 
Maßgabe der Ziffer 1.2 nachzuweisen.  

1.4 Für Kinder, die bereits das dritte Lebensjahr 
vollendet haben, ist zunächst die Aufnahme 
in eine Kindertageseinrichtung geltend zu 
machen. Sollte eine Aufnahme des Kindes in 
einer von den Erziehungsberechtigen aus-
gewählten Kindertageseinrichtungen nicht 
möglich sein, kann auf Nachweis die Förde-
rung auch über das dritte Lebensjahr hinaus 
gewährt werden. In diesen Fällen wird die fi-
nanzielle Förderung bis zum Beginn des 
neuen Kindergartenjahres gewährt.  

1.5 Eine finanzielle Förderung in Kindertages-
pflege für Grundschulkinder kommt aus-
nahmsweise nur dann in Betracht, wenn die 
Aufnahme in schulische Ganztagsangebote 
nicht möglich ist. In diesem Fall kann eine 
Förderung bis zum Beginn des neuen Schul-
jahres gewährt werden. Voraussetzung hier-
für ist der Nachweis, dass das Kind zum be-
antragten Zeitpunkt nicht berücksichtigt wer-
den konnte. Zur Feststellung des Bedarfs 
werden insbesondere die in Ziffer 1.2.2 ge-
nannten Kriterien herangezogen. Danach ist 
die Aufnahme in schulische Ganztagsange-
bote für das neue Schuljahr erneut zu bean-
tragen.  

1.6 Für Kinder, die ergänzend zum Besuch einer 
Kindertageseinrichtung oder einer Offenen 
Ganztagsschule eine Betreuung in Randzeit 



 
- 4 - 

 

 
- 5 - 

Randzeit in Kindertagespflege benötigen, 
kann auf Nachweis ab einem Bedarf von 
zehn Stunden pro Woche und länger als drei 
Monate eine finanzielle Förderung gewährt 
werden. Zur Feststellung des Bedarfs wer-
den insbesondere die in Ziffer 1.2.2 genann-
ten Kriterien herangezogen.  
Sofern die Betreuungszeiten weniger als 
zehn Stunden wöchentlich und/oder weniger 
als drei Monate umfassen, ist über die Ge-
währung einer finanziellen Förderung im be-
sonders begründeten Einzelfall zu entschei-
den.  

in Kindertagespflege benötigen, kann auf 
Nachweis ab einem Bedarf von zehn Stun-
den pro Woche und länger als drei Monate 
eine finanzielle Förderung gewährt werden. 
Zur Feststellung des Bedarfs werden insbe-
sondere die in Ziffer 1.2.2 genannten Krite-
rien herangezogen.  
Sofern die Betreuungszeiten weniger als 
zehn Stunden wöchentlich und/oder weniger 
als drei Monate umfassen, ist über die Ge-
währung einer finanziellen Förderung im be-
sonders begründeten Einzelfall zu entschei-
den. 

2. Berechnung der Förderhöhe 
2.1 Zusätzlich zur Mindestbetreuungszeit ge-

mäß Ziffer 1.1 dieser Richtlinie werden bei 
der Berechnung des individuellen Förderum-
fangs die Wegzeiten zwischen Tagespflege- 
und Arbeitsstelle/ Ausbildungsstelle/ Maß-
nahmenträger/Hochschule der Erziehungs-
berechtigten und eine Übergabezeit des 
Kindes an die Tagespflegepflegeperson 
bzw. Erziehungsberechtigten mit je 30 Minu-
ten (15 Minuten bei der Ankunft des Kin-
des/15 Minuten beim Abholen des Kindes) 
pro Betreuungstag berücksichtigt.  

2.2 Bei der Berechnung des individuellen För-
derumfangs wird darüber hinaus für Vor- 
und Nachbereitungszeiten einer Tagespfle-
geperson (z. B. Erstellung von Bildungsdo-
kumentationen, Durchführung von Elternge-
sprächen, Verwaltungsarbeit, pädagogische 
Planung, Reinigungsarbeiten etc.) ein Zeit-
zuschlag von einer Stunde pro Woche/pro 
betreutem Kind gewährt. Diese Zeiten sind 
im Betreuungsvertrag von der Tagespflege-
person auszuweisen und müssen bei der 
Berechnung des Stundenumfangs eines 
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Tagespflegekindes hinzugerechnet werden. 
Im Rahmen der Gewährung einer finanziel-
len Förderung in Randzeit ab zehn Stunden 
bis 14,98 Stunden und in Höhe von 48 
Stunden pro Woche ist der Zeitzuschlag be-
reits enthalten.  

2.3 Für Kinder im Alter ab einem Jahr bis zur 
Vollendung des dritten Lebensjahres wird im 
Rahmen des Rechtsanspruchs eine wö-
chentliche Betreuungszeit bis 35 Stunden 
gewährt. Die Vorlage von Nachweisen ent-
fällt. Die Kriterien nach den Ziffern 2.1 
(Weg- und Übergabezeit), 2.2 (Zeitzuschlag 
Vor- und Nachbereitungszeit) und 2.5 (Ein-
gewöhnungszeit) sind in der Betreuungszeit 
bereits enthalten.  
Soll die Betreuung den Umfang von 
35 Stunden in der Woche überschreiten, so 
ist der zusätzliche Betreuungsbedarf seitens 
der Erziehungsberechtigten des Kindes 
grundsätzlich nachzuweisen. Zur Feststel-
lung des Betreuungsbedarfes werden ins-
besondere die unter Ziffer 1.2.2 und 2.1 ge-
nannten Kriterien herangezogen.  

2.4 Sind die im Betreuungsvertrag vereinbarten 
Betreuungsstunden niedriger als der seitens 
der Verwaltung ermittelte individuelle Be-
darf, so werden die Zeiten des Betreuungs-
vertrages bei der Berechnung der finanziel-
len Förderung zu Grunde gelegt.  

2.5 Bei Betreuungsbeginn wird eine Eingewöh-
nungszeit des Kindes in die Tages-
pflegestelle für die Dauer von maximal vier 
Wochen berücksichtigt. Eine Splittung der 
Förderleistung aufgrund von Schließzeiten 
der Tagespflegestelle ist nicht möglich.  
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nach § 23 SGB VIII wird nur auf schriftlichen 
Antrag der Erziehungsberechtigten des Kin-
des und bei Vorliegen der genannten Vo-
raussetzungen dieser Richtlinie gewährt.  

3.2 Die Gewährung einer finanziellen Förderung 
erfolgt frühestens ab dem ersten Tag der 
Betreuung des Kindes in der Tagespflege-
stelle und setzt voraus, dass dem Fachbe-
reich Kinder, Jugend und Schule die Anträ-
ge vollständig spätestens sechs Wochen vor 
dem im Betreuungsvertrag mit der Tages-
pflegeperson vereinbarten Betreuungsbe-
ginn vorliegen. Bei zeitlicher Überschnei-
dung von Antragsstellung und vertraglich 
vereinbartem Betreuungsbeginn sind die 
vollständigen Antragsunterlagen spätestens 
sechs Wochen nach Erhalt der Antragsun-
terlagen einzureichen.  

3.3 Bei Überschreitung der Frist ist die rückwir-
kende Gewährung einer finanziellen Förde-
rung nicht möglich. In diesen Fällen wird die 
Leistung ab dem Tag gewährt, an dem die 
Antragsunterlagen dem Fachbereich Kinder, 
Jugend und Schule vollständig vorliegen.  

3.4 Die Erziehungsberechtigten des Kindes sind 
verpflichtet, dem Fachbereich Kinder, Ju-
gend und Schule wesentliche Änderungen 
in den persönlichen und wirtschaftlichen 
Verhältnissen während des Zeitraums des 
Förderverhältnisses unverzüglich mitzutei-
len.  

3.5 Die Tagespflegeperson ist verpflichtet, den 
Fachbereich Kinder, Jugend und Schule un-
verzüglich über wichtige Ereignisse, die für 
die Betreuung des oder der Kinder bedeut-
sam sind, zeitnah zu unterrichten.  
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schusses zur Miete nach Ziffer 6.11 wird 
nur auf schriftlichen Antrag der Tages-
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pflegeperson gewährt. Als Nachweis ist 
die Kopie des Mietvertrags dem Antrag 
beizufügen. Die Gewährung des pauscha-
len Zuschusses erfolgt gemäß Ziffer 3.2 
und 3.3.  

4. Eignung und Qualifikation der Tagespflege-
person  
4.1 Die Gewährung einer Förderung von Kin-

dern in Kindertagespflege setzt qualifizierte 
und geeignete Tagespflegepersonen vo-
raus. Tagespflegepersonen müssen die in 
§ 43 SGB VIII genannten Eignungskriterien 
in Verbindung mit dem Qualitätskonzept 
Kindertagespflege (Anlage) des Fachberei-
ches Kinder, Jugend und Schule erfüllen.  

4.2 Die Eignung einer Tagespflegeperson wird 
durch den Fachbereich Kinder, Jugend und 
Schule vor Aufnahme der Tätigkeit geprüft.  

4.3 Bei Betreuung von Kindern mit Behinderung 
oder drohender Behinderung muss eine Ta-
gespflegeperson gemäß § 22 Abs. 3 KiBiz 
über eine zusätzliche Qualifikation verfügen 
oder mit einer solchen zum Zeitpunkt der 
Übernahme der Betreuung begonnen ha-
ben.  

4.4 Seitens der Tagespflegeperson ist während 
der Ausübung ihrer Tätigkeit der Nachweis 
über die Teilnahme an fachlichen Weiterbil-
dungsangeboten in Höhe von zwölf Unter-
richtsstunden pro Kalenderjahr zu führen.  

4.5 Tagespflegepersonen, die ihrer Weiterbil-
dungsverpflichtung nach Ziffer 4.4 nicht 
nachkommen, können bis zur Nachholung 
der Stunden von der Vermittlung ausge-
schlossen werden.  
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5. Pflegeerlaubnis  
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der Erziehungsberechtigten für einen Teil 
des Tages und mehr als 15 Stunden wö-
chentlich gegen Entgelt länger als drei Mo-
nate betreuen wollen, bedürfen einer Pfle-
geerlaubnis gemäß § 43 SGB VIII. Die Ver-
mittlung erfolgt erst nach Erteilung der Er-
laubnis.  

5.2 Werden die Eignungskriterien und die 
Grundvoraussetzungen gemäß Ziffer 4 die-
ser Richtlinie seitens der Tagespflegeperson 
erfüllt, wird die Pflegeerlaubnis für die Dauer 
von fünf Jahren durch den Fachbereich Kin-
der, Jugend und Schule erteilt. Die Erlaub-
nis befugt die Tagespflegeperson bis zu fünf 
gleichzeitig anwesende, fremde Kinder zu 
betreuen (§ 43 Abs. 3 SGB VIII). Die Ver-
längerung der Pflegeerlaubnis ist drei Mona-
te vor Ablauf bei der zuständigen Fachstelle 
Kindertagespflege seitens der Tagespflege-
person zu beantragen.  

5.3 Wenn sich Tagespflegepersonen in einem 
Verbund zusammenschließen (Großtages-
pflege), so können höchstens neun Kinder 
gleichzeitig von mindestens zwei, maximal 
drei Tagespflegepersonen betreut werden. 
Jede dieser Tagespflegepersonen bedarf 
einer eigenständigen Erlaubnis zur Kinder-
tagespflege. Die vertragliche und pädagogi-
sche Zuordnung des einzelnen Kindes zu 
einer bestimmten Tagespflegeperson muss 
gewährleistet sein (§ 4 Abs. 2 KiBiz).  

5.4 Für Tagespflegepersonen, die im Haushalt 
des Kindes arbeiten (Kinderfrau), ist der Er-
werb einer Pflegeerlaubnis nicht erforder-
lich. Beantragen die Erziehungsberechtigten 
des Kindes eine finanzielle Förderung, ist 
jedoch die Eignung gemäß Ziffer 4 dieser 
Richtlinie nachzuweisen.  

der Erziehungsberechtigten für einen Teil 
des Tages und mehr als 15 Stunden wö-
chentlich gegen Entgelt länger als drei Mo-
nate betreuen wollen, bedürfen einer Pflege-
erlaubnis gemäß § 43 SGB VIII. Die Vermitt-
lung erfolgt erst nach Erteilung der Erlaub-
nis.  

5.2 Werden die Eignungskriterien und die 
Grundvoraussetzungen gemäß Ziffer 4 die-
ser Richtlinie seitens der Tagespflegeperson 
erfüllt, wird die Pflegeerlaubnis für die Dauer 
von fünf Jahren durch den Fachbereich Kin-
der, Jugend und Schule erteilt. Die Erlaubnis 
befugt die Tagespflegeperson bis zu fünf 
gleichzeitig anwesende, fremde Kinder zu 
betreuen (§ 43 Abs. 3 SGB VIII). Die Verlän-
gerung der Pflegeerlaubnis ist drei Monate 
vor Ablauf bei der zuständigen Fachstelle 
Kindertagespflege seitens der Tagespflege-
person zu beantragen.  

5.3 Wenn sich Tagespflegepersonen in einem 
Verbund zusammenschließen (Großtages-
pflege), so können höchstens neun Kinder 
gleichzeitig von mindestens zwei, maximal 
drei Tagespflegepersonen betreut werden. 
Jede dieser Tagespflegepersonen bedarf ei-
ner eigenständigen Erlaubnis zur Kinderta-
gespflege. Die vertragliche und pädagogi-
sche Zuordnung des einzelnen Kindes zu ei-
ner bestimmten Tagespflegeperson muss 
gewährleistet sein (§ 4 Abs. 2 KiBiz).  

5.4 Für Tagespflegepersonen, die im Haushalt 
des Kindes arbeiten (Kinderfrau), ist der Er-
werb einer Pflegeerlaubnis nicht erforderlich. 
Beantragen die Erziehungsberechtigten des 
Kindes eine finanzielle Förderung, ist jedoch 
die Eignung gemäß Ziffer 4 dieser Richtlinie 
nachzuweisen.  
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5.5 Tagespflegepersonen, die noch nicht über 
eine abgeschlossene Qualifizierungsmaß-
nahme verfügen, können abweichend von 
den im Qualitätskonzept Kindertagespflege 
der Stadt Sankt Augustin festgelegten Quali-
fizierungsstunden (160 Stunden) den Er-
werb einer Pflegeerlaubnis beantragen, 
wenn  
- der Grundkurs im Umfang von 

80 Stunden analog des Curriculum des 
Deutschen Jugendinstitutes (DJI) ab-
solviert wurde,  

- der Nachweis über den erfolgreichen 
Abschluss der Prüfung der Qualifizie-
rungsmaßnahme seitens der potentiel-
len Tagespflegeperson zeitnah nachge-
reicht werden kann und  

- die Eignung seitens der zuständigen 
Fachstelle Kindertagespflege festge-
stellt worden ist.  
Die Erteilung der Pflegeerlaubnis wird 
in diesem Fall auf das Kind bezogen er-
teilt.  

5.5 Tagespflegepersonen, die noch nicht über 
eine abgeschlossene Qualifizierungsmaß-
nahme verfügen, können abweichend von 
den im Qualitätskonzept Kindertagespflege 
der Stadt Sankt Augustin festgelegten Quali-
fizierungsstunden (160 Stunden) den Erwerb 
einer Pflegeerlaubnis beantragen, wenn  
- der Grundkurs im Umfang von 80 Stun-

den analog des Curriculum des Deut-
schen Jugendinstitutes (DJI) absolviert 
wurde,  

- der Nachweis über den erfolgreichen 
Abschluss der Prüfung der Qualifizie-
rungsmaßnahme seitens der potentiel-
len Tagespflegeperson zeitnah nachge-
reicht werden kann und  

- die Eignung seitens der zuständigen 
Fachstelle Kindertagespflege festge-
stellt worden ist.  
Die Erteilung der Pflegeerlaubnis wird in 
diesem Fall auf das Kind bezogen er-
teilt.  

6. Finanzielle Förderung  
6.1 Die finanzielle Förderung an die Tagespfle-

geperson umfasst gemäß § 23 Abs. 2 SGB 
VIII:  
a) die Erstattung angemessener Kosten, 

die der Tagespflegeperson für den 
Sachaufwand entstehen  
(Stand 01.08.2017:  
1,88 € pro Kind/Stunde),  

b) einen Betrag zur Anerkennung ihrer 
Förderungsleistung  
(Stand 01.08.2017:  
Stufe 1 = 2,45 € pro Kind/Stunde  
Stufe 2 = 2,76 € pro Kind/Stunde  
Stufe 3 = 3,27 € pro Kind/Stunde  

6. Finanzielle Förderung  
6.1 Die finanzielle Förderung an die Tagespfle-

geperson umfasst gemäß § 23 Abs. 2 SGB 
VIII:  
a) die Erstattung angemessener Kosten, 

die der Tagespflegeperson für den 
Sachaufwand entstehen  
(Stand 01.08.2018:  
Stufe 1 = 1,91 € pro Kind/Stunde 
Stufe 2 = 1,92 € pro Kind/Stunde 
Stufe 3 = 1,92 € pro Kind/Stunde),  

b) einen Betrag zur Anerkennung ihrer 
Förderungsleistung  
(Stand 01.08.2018:  
Stufe 1 = 2,48 € pro Kind/Stunde  

 
 
 
 
 
 
 
Aktualisierung der Beträge  
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siehe Ziffer 6.8),  
c) die Erstattung nachgewiesener Auf-

wendungen für Beiträge zu einer Un-
fallversicherung sowie die hälftige Er-
stattung nachgewiesener Aufwendun-
gen zu einer angemessenen Alterssi-
cherung der Tagespflegeperson und  

d) die hälftige Erstattung nachgewiesener 
Aufwendungen zu einer angemessenen 
Kranken- und Pflegeversicherung.  

6.2 Die Geldleistung erhöht sich jährlich zum 
1. Januar prozentual um 1,5 %. Die jeweils 
für das Kalenderjahr geltenden Förderbeträ-
ge sind auf der Internetseite der Stadt Sankt 
Augustin eingestellt.  

6.3 Die finanzielle Förderung wird unter der Vo-
raussetzung gewährt, dass die Tagespfle-
geperson keine weiteren Kostenbeiträge 
seitens der Eltern erhält. Ausgenommen 
hiervon ist die Zahlung eines angemesse-
nen Entgelts für Mahlzeiten an die Tages-
pflegeperson (§ 23 Abs. 1 KiBiz).  

6.4 Die finanzielle Förderung wird monatlich 
zum Ersten für den laufenden Monat an die 
Tagespflegeperson überwiesen. Sollte der 
Beginn bzw. das Ende der Betreuung nicht 
mit dem Monatsanfang/Monatsende zu-
sammenfallen, errechnet sich die finanzielle 
Förderung anteilig auf der Grundlage der 
geleisteten Betreuungstage. Im Falle einer 
zu Unrecht geleisteten Förderleistung wer-
den die für diesen Zeitraum gewährten Be-
träge von der Tagespflegeperson zurückge-
fordert.  

6.5 Im Fall der durch Urlaub der Tagespflege-
person bedingten Schließung der Tages-
pflegestelle besteht ein Anspruch auf die fi-
nanzielle Förderung für maximal 30 Betreu-

Stufe 2 = 2,80 € pro Kind/Stunde  
Stufe 3 = 3,31 € pro Kind/Stunde  
siehe Ziffer 6.8),  

c) die Erstattung nachgewiesener Auf-
wendungen für Beiträge zu einer Unfall-
versicherung sowie die hälftige Erstat-
tung nachgewiesener Aufwendungen zu 
einer angemessenen Alterssicherung 
der Tagespflegeperson und  

d) die hälftige Erstattung nachgewiesener 
Aufwendungen zu einer angemessenen 
Kranken- und Pflegeversicherung.  

6.2 Die Geldleistung erhöht sich jährlich zum 
1. Januar prozentual um 1,5 %. Die jeweils 
für das Kalenderjahr geltenden Förderbeträ-
ge sind auf der Internetseite der Stadt Sankt 
Augustin eingestellt.  

6.3 Die finanzielle Förderung wird unter der Vo-
raussetzung gewährt, dass die Tagespflege-
person keine weiteren Kostenbeiträge sei-
tens der Eltern erhält. Ausgenommen hier-
von ist die Zahlung eines angemessenen 
Entgelts für Mahlzeiten an die Tagespflege-
person (§ 23 Abs. 1 KiBiz).  

6.4 Die finanzielle Förderung wird monatlich zum 
Ersten für den laufenden Monat an die Ta-
gespflegeperson überwiesen. Sollte der Be-
ginn bzw. das Ende der Betreuung nicht mit 
dem Monatsanfang/Monatsende zusammen-
fallen, errechnet sich die finanzielle Förde-
rung anteilig auf der Grundlage der geleiste-
ten Betreuungstage. Im Falle einer zu Un-
recht geleisteten Förderleistung werden die 
für diesen Zeitraum gewährten Beträge von 
der Tagespflegeperson zurückgefordert.  

6.5 Im Fall der durch Urlaub der Tagespflege-
person bedingten Schließung der Tagespfle-
gestelle besteht ein Anspruch auf die finan-
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ungstage im Kalenderjahr. Eine Übertra-
gung ins Folgejahr ist nicht möglich.  
Zur Gewährleistung der Weiterentwicklung 
der pädagogischen Arbeit (z. B. Teilnahme 
an Fortbildungen, Auffrischung der Kennt-
nisse im Rahmen der Ersten Hilfe, Fort-
schreibung der Konzeption etc.) ist zusätz-
lich die Schließung der Tagespflegestelle für 
zwei weitere Tage pro Kalenderjahr möglich 
(Konzeptionstage). Eine Übertragung ins 
Folgejahr ist nicht möglich.  
Bereits geleistete Förderleistungen für dar-
über hinausgehende Schließzeiten der Ta-
gespflegestelle werden von der Tagespfle-
geperson zurückgefordert.  

6.6 Der Anspruch auf finanzielle Förderung be-
steht auch im Krankheitsfall bis zu einer 
Dauer von maximal sechs Wochen im Jahr. 
Dies gilt sowohl für eine krankheitsbedingte 
Abwesenheit des Kindes als auch für die 
krankheitsbedingt nicht erbrachte Betreu-
ungsleistung durch die Tagespflegeperson. 
Im Einzelfall kann die finanzielle Förderung 
über diesen Zeitraum hinaus gewährt wer-
den.  

6.7 Tagespflegepersonen, die für den Fachbe-
reich Kinder, Jugend und Schule einen oder 
mehrere Betreuungsplätze für Ausfallzeiten 
einer anderen Tagespflegeperson aus 
Sankt Augustin freihalten, erhalten durchge-
hend für die Freihaltung des Betreuungs-
platzes eine Pauschale in Höhe von 
100,00 € je Platz/Monat für die Dauer der 
Freihaltung gewährt. Die Gewährung erfolgt 
monatlich mit der Auszahlung der finanziel-
len Förderung an die Tagespflegeperson. 
Bei Inanspruchnahme des Betreuungsplat-
zes durch Kinder anderer Tagespflegeper-

zielle Förderung für maximal 30 Betreu-
ungstage im Kalenderjahr. Eine Übertragung 
ins Folgejahr ist nicht möglich.  
Zur Gewährleistung der Weiterentwicklung 
der pädagogischen Arbeit (z. B. Teilnahme 
an Fortbildungen, Auffrischung der Kennt-
nisse im Rahmen der Ersten Hilfe, Fort-
schreibung der Konzeption etc.) ist zusätz-
lich die Schließung der Tagespflegestelle für 
zwei weitere Tage pro Kalenderjahr möglich 
(Konzeptionstage). Eine Übertragung ins 
Folgejahr ist nicht möglich.  
Bereits geleistete Förderleistungen für dar-
über hinausgehende Schließzeiten der Ta-
gespflegestelle werden von der Tagespfle-
geperson zurückgefordert.  

6.6 Der Anspruch auf finanzielle Förderung be-
steht auch im Krankheitsfall bis zu einer 
Dauer von maximal sechs Wochen im Jahr. 
Dies gilt sowohl für eine krankheitsbedingte 
Abwesenheit des Kindes als auch für die 
krankheitsbedingt nicht erbrachte Betreu-
ungsleistung durch die Tagespflegeperson. 
Im Einzelfall kann die finanzielle Förderung 
über diesen Zeitraum hinaus gewährt wer-
den.  

6.7 Tagespflegepersonen, die für den Fachbe-
reich Kinder, Jugend und Schule einen oder 
mehrere Betreuungsplätze für Ausfallzeiten 
einer anderen Tagespflegeperson aus Sankt 
Augustin freihalten, erhalten durchgehend 
für die Freihaltung des Betreuungsplatzes 
eine Pauschale in Höhe von 100,00 € je 
Platz/Monat für die Dauer der Freihaltung 
gewährt. Die Gewährung erfolgt monatlich 
mit der Auszahlung der finanziellen Förde-
rung an die Tagespflegeperson. Bei Inan-
spruchnahme des Betreuungsplatzes durch 
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sonen in Ausfallzeiten wird die Förderleis-
tung gemäß Ziffer 8 dieser Richtlinie ge-
währt. Maßgeblich im Rahmen der Zahlung 
der Freihaltepauschale sind die im Quali-
tätskonzept Kindertagespflege definierten 
Standards und Zugangsvoraussetzungen.  

6.8 Die Ausgestaltung der finanziellen Förder-
leistung erfolgt in drei Stufen. Die jeweilige 
Stufe berücksichtigt den Qualifizierungs-
stand und die berufliche Erfahrung einer 
Tagespflegeperson. Bei Tagespflegeperso-
nen mit einer pädagogischen Ausbildung 
gemäß Personalvereinbarung (Präambel § 1 
Kinderbildungsgesetz) analog § 26 Kinder-
bildungsgesetz erfolgt die sofortige Eingrup-
pierung in Stufe 3. Darüber hinaus bemisst 
sich die Höhe der finanziellen Förderung an 
dem Betreuungsumfang, der Anzahl sowie 
dem Förderbedarf der betreuten Kinder.  

6.9 Die Anpassung der Eingruppierung der Ta-
gespflegeperson in die entsprechende Leis-
tungsstufe erfolgt immer jeweils zum Ersten 
des darauffolgenden Monats.  

6.10 Erfolgt die Betreuung im Haushalt der Er-
ziehungsberechtigten des Kindes, reduziert 
sich der Förderbetrag wegen nicht anfallen-
der Sachkosten je betreutem Kind und Be-
treuungsstunde auf die Anerkennung der 
Förderleistung.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kinder anderer Tagespflegepersonen in Aus-
fallzeiten wird die Förderleistung gemäß Zif-
fer 8 dieser Richtlinie gewährt. Maßgeblich 
im Rahmen der Zahlung der Freihaltepau-
schale sind die im Qualitätskonzept Kinder-
tagespflege definierten Standards und Zu-
gangsvoraussetzungen.  

6.8 Die Ausgestaltung der finanziellen Förder-
leistung erfolgt in drei Stufen. Die jeweilige 
Stufe berücksichtigt den Qualifizierungs-
stand und die berufliche Erfahrung einer Ta-
gespflegeperson. Bei Tagespflegepersonen 
mit einer pädagogischen Ausbildung gemäß 
Personalvereinbarung (Präambel § 1 Kin-
derbildungsgesetz) analog § 26 Kinderbil-
dungsgesetz erfolgt die sofortige Eingruppie-
rung in Stufe 3. Darüber hinaus bemisst sich 
die Höhe der finanziellen Förderung an dem 
Betreuungsumfang, der Anzahl sowie dem 
Förderbedarf der betreuten Kinder.  

6.9 Die Anpassung der Eingruppierung der Ta-
gespflegeperson in die entsprechende Leis-
tungsstufe erfolgt immer jeweils zum Ersten 
des darauffolgenden Monats.  

6.10 Erfolgt die Betreuung im Haushalt der Erzie-
hungsberechtigten des Kindes, reduziert sich 
der Förderbetrag wegen nicht anfallender 
Sachkosten je betreutem Kind und Betreu-
ungsstunde auf die Anerkennung der Förder-
leistung.  

6.11 Mietet die Tagespflegeperson für die aus-
schließliche Betreuung der Kinder Räume 
in Sankt Augustin an, wird zusätzlich zur 
Förderleistung (Ziffer 6.1) ein monatlicher 
Pauschalbetrag als Zuschuss zur Miete in 
Höhe von 100,00 € je Tagespflegekind 
gewährt. Der Zuschuss darf die Kaltmiete 
nicht übersteigen. Die Gewährung erfolgt 
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monatlich mit der Auszahlung der finan-
ziellen Förderung an die Tagespflegeper-
son.  
Der pauschale Zuschuss zur Miete wird:  
a) nur für die Betreuung von öffentlich 

geförderten Kindern gemäß § 23 
Abs. 2 SGB VIII mit Hauptwohnsitz in 
Sankt Augustin gewährt und  

b) nur den Tagespflegepersonen ge-
währt, die eine Betreuung von Mon-
tag bis Freitag anbieten. 

Nicht gewährt wird der pauschale Zu-
schuss zur Miete, wenn  
a) ein Kind aus einer anderen Kommu-

ne oder  
b) ein Sankt Augustiner Kind in einer 

anderen Kommune betreut wird.  
Darüber hinaus entfällt der Anspruch, 
wenn zusätzliche öffentliche Leistungen 
in Bezug auf den angemieteten Wohn-
raum bezogen werden.  
Endet die Betreuung eines Kindes und 
kann der Betreuungsplatz nachweislich 
nicht sofort wieder mit einem neuen Kind 
belegt werden, wird der pauschale Zu-
schuss zur Miete noch für die Dauer von 
bis zu zwei Monaten gewährt.  
Sollte aufgrund der Betreuung eines Kin-
des mit (drohender) Behinderung eine er-
höhte Förderleistung nach Ziffer 6.14 be-
dingt durch die Reduzierung der Kinder-
zahl gewährt werden, wird auch für den 
reduzierten Betreuungsplatz der pau-
schale Zuschuss zur Miete gewährt.  

6.11 6.12 Im Rahmen der Gewährung einer finanziel-
len Förderung bei Zusammenschlüssen von 
Tagespflegepersonen gelten die im Quali-
tätskonzept Kindertagespflege (Anlage) defi-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gemäß § 23 Abs. 2 a SGB VIII ist die Förder-
leistung an die Tagespflegeperson leistungs-
gerecht auszugestalten. Im Fall der kurzfristi-
gen Beendigung eines Betreuungsverhältnis-
ses (z. B. durch Aufnahme eines Kindes in die 
Kita) oder der Betreuung eines Kinder mit ei-
ner (drohenden) Behinderung und daraus re-
sultierender Platzreduzierung, ist zum Erhalt 
der Betreuungsplätze bzw. zur Sicherstellung 
der Zahlung der Kosten im Zusammenhang 
mit dem laufenden Mietvertrag eine Fortzah-
lung des Mietzuschuss an die Tagespflege-
person für einen befristeten Zeitraum erforder-
lich. 
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6.11 Im Rahmen der Gewährung einer finanziel-
len Förderung bei Zusammenschlüssen von 
Tagespflegepersonen gelten die im Quali-
tätskonzept Kindertagespflege (Anlage) de-
finierten Standards und Vorgaben des 
Fachbereiches Kinder, Jugend und Schule 
in der jeweils aktuellen Fassung.  

6.12 Befindet sich eine Tagespflegeperson in ei-
nem Anstellungsverhältnis, kann die Aus-
zahlung der finanziellen Förderung im Ein-
verständnis mit der Tagespflegeperson 
(Vorlage einer Abtretungserklärung) auch an 
deren Arbeitgeber erfolgen.  

6.13 Im Rahmen der Betreuung von Kindern mit 
Behinderung oder von Behinderung bedroh-
ter Kinder in einer Tagespflegegruppe redu-
ziert sich, zur Unterstützung und Sicherstel-
lung der Förderung der Kinder, die Kinder-
zahl um jeweils ein Kind. Bei Reduzierung 
der Kinderzahl wird nach Vorlage eines 
Nachweises über die anerkannte Behinde-
rung die zweifache Förderleistung gezahlt. 
Die Gewährung der zweifachen Förderleis-
tung setzt, neben der Eignung der Tages-
pflegeperson gemäß Ziffer 4 dieser Richtli-
nie, deren Bereitschaft zur Zusammenarbeit 
mit den Sozialhilfe-, anderen Rehabilitati-
onsträgern und Leistungserbringern und die 
regelmäßige Einbeziehung der Erziehungs-
berechtigten des Kindes voraus (§ 14 a 
KiBiz).  

6.14 Auf Antrag und Nachweis der Erforderlich-
keit (z. B. Fahrten zu einer Kindertagesein-
richtung etc.) wird einer Kinderfrau, die im 
Haushalt der Kindeseltern angestellt ist, ei-
ne pauschale Fahrtkostenerstattung in Höhe 
von 50,00 € pro Monat pro Elternhaushalt 
gewährt.  

nierten Standards und Vorgaben des Fach-
bereiches Kinder, Jugend und Schule in der 
jeweils aktuellen Fassung.  

6.12 6.13 Befindet sich eine Tagespflegeperson in ei-
nem Anstellungsverhältnis, kann die Auszah-
lung der finanziellen Förderung im Einver-
ständnis mit der Tagespflegeperson (Vorlage 
einer Abtretungserklärung) auch an deren 
Arbeitgeber erfolgen.  

6.13 6.14 Im Rahmen der Betreuung von Kindern mit 
Behinderung oder von Behinderung bedroh-
ter Kinder in einer Tagespflegegruppe redu-
ziert sich, zur Unterstützung und Sicherstel-
lung der Förderung der Kinder, die Kinder-
zahl um jeweils ein Kind. Bei Reduzierung 
der Kinderzahl wird nach Vorlage eines 
Nachweises über die anerkannte Behinde-
rung die zweifache Förderleistung gezahlt. 
Die Gewährung der zweifachen Förderleis-
tung setzt, neben der Eignung der Tages-
pflegeperson gemäß Ziffer 4 dieser Richtli-
nie, deren Bereitschaft zur Zusammenarbeit 
mit den Sozialhilfe-, anderen Rehabilitations-
trägern und Leistungserbringern und die re-
gelmäßige Einbeziehung der Erziehungsbe-
rechtigten des Kindes voraus (§ 14 a KiBiz).  

6.14 6.15 Auf Antrag und Nachweis der Erforderlichkeit 
(z. B. Fahrten zu einer Kindertageseinrich-
tung etc.) wird einer Kinderfrau, die im 
Haushalt der Kindeseltern angestellt ist, eine 
pauschale Fahrtkostenerstattung in Höhe 
von 50,00 € pro Monat pro Elternhaushalt 
gewährt.  
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7. Erstattungen an die Tagespflegeperson  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Erstattungen an die Tagespflegeperson  
7.1 Mit der Erteilung der Pflegeerlaubnis und 

erfolgreicher Erstvermittlung eines Sankt 
Augustiner Kindes in die Tagespflegestel-
le erstattet der Fachbereich Kinder, Ju-
gend und Schule: 
- 50 % der Kosten für die Teilnahme an 

einem Qualifizierungskurs Kinderta-
gespflege (160 Stunden) inklusive 
Prüfungsgebühr gemäß Curriculum 
des Deutschen Jugendinstitutes 
(DJI), 

- 100 % der Kosten für die Ausstellung 
einer ärztlichen Bescheinigung (für 
alle volljährigen Personen, die in der 
Tagespflegestelle leben),  

- 100 % der Kosten für die Ausstellung 
eines erweiterten Führungszeugnis-
ses nach § 30 a Bundeszentralregis-
terG (BZRG) - für alle volljährigen 
Personen, die in der Tagespflegestel-
le leben - sowie  

- 100 % der Kosten für die Absolvie-
rung eines Erste-Hilfe-Kurses am 
Kind und Säugling. 

7.2 Bei Beantragung der Verlängerung der 
Pflegeerlaubnis erstattet der Fachbereich 
Kinder, Jugend und Schule auf Nachweis 
die im Rahmen der Überprüfung der Ta-
gespflegeperson anfallenden Kosten für 
die Ausstellung eines erweiterten Füh-
rungszeugnisses nach § 30 a BZRG und 
die Kosten für die Ausstellung einer ärzt-
lichen Bescheinigung für alle volljährigen 
Personen, die in der Tagespflegestelle le-
ben. 

7.3 Bei Ausübung der Tätigkeit im Haushalt 
des Kindes oder in anderen Räumen be-
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7.1 Tagespflegepersonen bekommen die nach-

gewiesenen Aufwendungen gemäß Ziffern 
6.1 c) und d) dieser Richtlinie in der Regel 
nur für Kinder mit Hauptwohnsitz in Sankt 
Augustin, die sich in öffentlich geförderter 
Kindertagespflege befinden, erstattet.  

7.2 Für Kinder, die ihren Hauptwohnsitz in 
Kommunen haben, die der Vereinbarung 
zum interkommunalen Ausgleich im Rah-
men der Kindertagespflege beigetreten sind, 
erfolgt die anteilige Erstattung der Sozial-
versicherungsbeiträge gemäß den Ziffern 
6.1 c) und 6.1 d) durch die Stadt Sankt Au-
gustin.  

7.3 Die vom Fachbereich Kinder, Jugend und 
Schule der Stadt Sankt Augustin ausgezahl-
ten Förderbeträge (Sachaufwand und Aner-
kennung der Förderleistung) an die Tages-
pflegeperson bilden die Berechnungsgrund-
lage für die hälftige Erstattung der ange-
messenen und nachgewiesenen Aufwen-
dungen gemäß den Ziffern 6.1 c) und d) 
dieser Richtlinie. Dabei werden die aktuellen 
Beitragssätze der gesetzlichen Renten-, 
Kranken- und Pflegeversicherung berück-
sichtigt. Nachgewiesene Leistungen für die 
Unfallversicherung werden entsprechend 
dem gesetzlich vorgeschriebenen Beitrag 
für die Unfallversicherung der Berufsgenos-
senschaft für Gesundheits- und Wohlfahrts-
pflege anerkannt.  

7.4 Die Auszahlung der anteiligen Sozialversi-

schränkt sich die Erstattung der vorge-
nannten Kosten sowohl bei der Erteilung 
als auch bei Verlängerung der Eignungs-
bestätigung bzw. Pflegeerlaubnis aus-
schließlich auf die Tagespflegeperson.  

 
7.1 7.4 Tagespflegepersonen bekommen die nach-

gewiesenen Aufwendungen gemäß Ziffern 
6.1 c) und d) dieser Richtlinie in der Regel 
nur für Kinder mit Hauptwohnsitz in Sankt 
Augustin, die sich in öffentlich geförderter 
Kindertagespflege befinden, erstattet.  

7.2 7.5 Für Kinder, die ihren Hauptwohnsitz in 
Kommunen haben, die der Vereinbarung 
zum interkommunalen Ausgleich im Rahmen 
der Kindertagespflege bei- getreten sind, er-
folgt die anteilige Erstattung der Sozialversi-
cherungsbeiträge gemäß den Ziffern 6.1 c) 
und 6.1 d) durch die Stadt Sankt Augustin.  

7.3 7.6 Die vom Fachbereich Kinder, Jugend und 
Schule der Stadt Sankt Augustin ausgezahl-
ten Förderbeträge (Sachaufwand und Aner-
kennung der Förderleistung) an die Tages-
pflegeperson bilden die Berechnungsgrund-
lage für die hälftige Erstattung der angemes-
senen und nachgewiesenen Aufwendungen 
gemäß den Ziffern 6.1 c) und d) dieser Richt-
linie. Dabei werden die aktuellen Beitragss-
ätze der gesetzlichen Renten-, Kranken- und 
Pflegeversicherung berücksichtigt. Nachge-
wiesene Leistungen für die Unfallversiche-
rung werden entsprechend dem gesetzlich 
vorgeschriebenen Beitrag für die Unfallversi-
cherung der Berufsgenossenschaft für Ge-
sundheits- und Wohlfahrtspflege anerkannt.  

7.4 7.7 Die Auszahlung der anteiligen Sozialversi-
cherungsbeiträge wird auf Antrag nach Vor-
lage der entsprechenden Nachweise über-
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cherungsbeiträge wird auf Antrag nach Vor-
lage der entsprechenden Nachweise über-
nommen. Die Gewährung erfolgt monatlich 
mit der Auszahlung der finanziellen Förde-
rung an die Tagespflegeperson. Zum Ende 
eines Kalenderjahres erfolgt eine Spitzab-
rechnung zum Abgleich der ausgezahlten 
Beträge.  

7.5 Die Kosten für die gemäß Ziffer 4.3 erforder-
liche Qualifikation im Rahmen der Betreu-
ung von Kindern mit Behinderung oder dro-
hender Behinderung werden seitens des 
Fachbereiches Kinder, Jugend und Schule 
zu 100 % erstattet. Maßgeblich im Rahmen 
der Kostenerstattung sind die im Qualitäts-
konzept Kindertagespflege definierten Stan-
dards/Zugangsvoraussetzungen und die er-
folgreiche Teilnahme an einem Zertifikats-
kurs Inklusion (100 Stunden) gemäß den 
Vorgaben des MFKJKS des Landes NRW in 
der jeweils aktuellen Fassung.  

nommen. Die Gewährung erfolgt monatlich 
mit der Auszahlung der finanziellen Förde-
rung an die Tagespflegeperson. Zum Ende 
eines Kalenderjahres erfolgt eine Spitzab-
rechnung zum Abgleich der ausgezahlten 
Beträge.  

7.5 7.8 Die Kosten für die gemäß Ziffer 4.3 erforder-
liche Qualifikation im Rahmen der Betreuung 
von Kindern mit Behinderung oder drohen-
der Behinderung werden seitens des Fach-
bereiches Kinder, Jugend und Schule zu 
100 % erstattet. Maßgeblich im Rahmen der 
Kostenerstattung sind die im Qualitätskon-
zept Kindertagespflege definierten Stan-
dards/Zugangsvoraussetzungen und die er-
folgreiche Teilnahme an einem Zertifikats-
kurs Inklusion (100 Stunden) gemäß den 
Vorgaben des MFKJKS des Landes NRW in 
der jeweils aktuellen Fassung.  

8. Vertretung  
In Ausfallzeiten (z. B. Krankheit) einer Tages-
pflegeperson ist rechtzeitig seitens des Jugend-
amtes eine andere Betreuungsmöglichkeit für 
das Tagespflegekind sicherzustellen (§ 23 Abs. 4 
SGB VIII). Wird in Ausfallzeiten der Tagespflege-
person (siehe Ziffer 6.6) seitens der Erziehungs-
berechtigten des Kindes eine andere qualifizierte 
Tagespflegeperson zur Vertretung in Anspruch 
genommen, erhält auch die Vertretungsperson 
auf Nachweis eine finanzielle Förderung. Die fi-
nanzielle Förderung wird anteilig für den zu ver-
tretenden Zeitraum gewährt. Bei der Berechnung 
der finanziellen Förderung wird die Eingruppie-
rung der Vertretungsperson berücksichtigt.  

8. Vertretung  
In Ausfallzeiten (z. B. Krankheit) einer Tagespfle-
geperson ist rechtzeitig seitens des Jugendamtes 
eine andere Betreuungsmöglichkeit für das Ta-
gespflegekind sicherzustellen (§ 23 Abs. 4 SGB 
VIII). Wird in Ausfallzeiten der Tagespflegeperson 
(siehe Ziffer 6.6) seitens der Erziehungsberech-
tigten des Kindes eine andere qualifizierte Ta-
gespflegeperson zur Vertretung in Anspruch ge-
nommen, erhält auch die Vertretungsperson auf 
Nachweis eine finanzielle Förderung. Die finanzi-
elle Förderung wird anteilig für den zu vertreten-
den Zeitraum gewährt. Bei der Berechnung der 
finanziellen Förderung wird die Eingruppierung 
der Vertretungsperson berücksichtigt.  

 

9. Elternbeitrag  
Für die Inanspruchnahme der finanziellen Förde-

9. Elternbeitrag  
Für die Inanspruchnahme der finanziellen Förde-
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rung von Kindern in Kindertagespflege wird ge-
mäß § 23 I KiBiz von den Erziehungsberechtig-
ten ein pauschalisierter, öffentlich-rechtlicher 
Kostenbeitrag (Elternbeitrag) erhoben. Die Erhe-
bung des Kostenbeitrages erfolgt aufgrund der 
„Satzung der Stadt Sankt Augustin über die Er-
hebung von Beiträgen für die Inanspruchnahme 
von Tageseinrichtungen für Kinder und für die 
Kindertagespflege“ in der jeweils geltenden Fas-
sung. 

rung von Kindern in Kindertagespflege wird ge-
mäß § 23 I KiBiz von den Erziehungsberechtigten 
ein pauschalisierter, öffentlich-rechtlicher Kosten-
beitrag (Elternbeitrag) erhoben. Die Erhebung 
des Kostenbeitrages erfolgt aufgrund der „Sat-
zung der Stadt Sankt Augustin über die Erhebung 
von Beiträgen für die Inanspruchnahme von Ta-
geseinrichtungen für Kinder und für die Kinderta-
gespflege“ in der jeweils geltenden Fassung. 

10. Bestandsschutz  
10.1 Tagespflegepersonen ohne abgeschlossene 

Prüfung gemäß DJI-Curriculum, die sich im 
Rahmen der Ausübung ihrer Tätigkeit be-
währt haben, erhalten die Eingruppierung in 
Stufe 1. Die Eingruppierung in Stufe 3 ist 
erst nach Erfüllung der für diese Stufe defi-
nierten Standards möglich.  

10.2 Für Tagespflegepersonen mit Sprachstand 
„B 2“ gemäß dem Europäischem Referenz-
rahmen, die sich im Rahmen der Ausübung 
ihrer Tätigkeit bewährt haben, entfällt die 
Vorlage des Nachweises über den Sprach-
stand „C 1“ im Falle der Änderung bzw. Ver-
längerung ihrer Pflegeerlaubnis gemäß § 43 
SGB VIII.  

10.3 Der in Ziffer 10.1 gewährte Bestandschutz 
bezieht sich nur auf Tagespflegepersonen, 
die ihren Wohnsitz im Zuständigkeitsbereich 
der Stadt Sankt Augustin haben.  

10. Bestandsschutz  
10.1 Tagespflegepersonen ohne abgeschlossene 

Prüfung gemäß DJI-Curriculum, die sich im 
Rahmen der Ausübung ihrer Tätigkeit be-
währt haben, erhalten die Eingruppierung in 
Stufe 1. Die Eingruppierung in Stufe 3 ist 
erst nach Erfüllung der für diese Stufe defi-
nierten Standards möglich.  

10.2 Für Tagespflegepersonen mit Sprachstand 
„B 2“ gemäß dem Europäischem Referenz-
rahmen, die sich im Rahmen der Ausübung 
ihrer Tätigkeit bewährt haben, entfällt die 
Vorlage des Nachweises über den Sprach-
stand „C 1“ im Falle der Änderung bzw. Ver-
längerung ihrer Pflegeerlaubnis gemäß § 43 
SGB VIII.  

10.3 Der in Ziffer 10.1 gewährte Bestandschutz 
bezieht sich nur auf Tagespflegepersonen, 
die ihren Wohnsitz im Zuständigkeitsbereich 
der Stadt Sankt Augustin haben. 

10.4 Der in Ziffer 6.11. gewährte pauschale 
Zuschuss zur Miete gilt nicht für die 
Großtagespflegestelle „Wehrfeldstraße 
3 g“ in Sankt Augustin-Mülldorf. Hier gel-
ten bis auf weiteres die im Nutzungsver-
trag mit den Tagespflegepersonen ver-
einbarten Konditionen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zum Erhalt der Betreuungsplätze und auf-
grund der zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht 
bekannten Neuerungen im Zusammenhang 
mit der Umsatzsteuerpflicht für Kommunen, 
welche ggf. eine mietfreie Untervermietung an 
Tagespflegepersonen zukünftig ausschließen 
werden wird, wurde mit Beschluss vom 
13.03.2018 (DS-Nr. 18/0038) die Einführung 
eines Bestandsschutzes festgelegt. 

11. Inkrafttreten  11. Inkrafttreten   
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Die Richtlinie tritt ab dem 01.08.2017 in Kraft. Die 
Richtlinie vom 01.01.2017 tritt damit zum 
31.07.2017 außer Kraft. 

Die Richtlinie tritt ab dem 01.08.2018 in Kraft. Die 
Richtlinie vom 01.08.2017 tritt damit zum 
31.07.2018 außer Kraft. 

Anlage: „Qualitätskonzept“  
 
Diese Anlage zu der Richtlinie finden Sie im Internet 
unter folgendem Link:  
Startseite der Stadt Sankt Augustin  
Klicken auf Familie-Soziales  
Klicken auf Kindertagesbetreuung  
Klicken auf Kindertagespflege, 

in der rechten Spalte oben erscheint:  
Überschrift Qualitätskonzept Broschüre  

Klicken auf Qualitätskonzept Kindertagespflege 
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